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6 Büroartikel – Verbrauchsartikel  

Unter Berücksichtigung der Verwaltungsvorschrift Be schaffung und Umwelt (VwVBU) 
werden im Folgenden für die verschiedenen Büroartik el - Verbrauchsartikel verbindliche 
Umweltschutzanforderungen für die Erstellung der Le istungsbeschreibung aufgeführt: 

6.1 Kugelschreiber CPV 301 

1. Die Minen sind auswechselbar. 

2. Die Gehäuse bestehen aus Recyclingkunststoff, Holz oder Recyclingpappe. 

6.2 Einwegkugelschreiber CPV 301 

1. Das Gehäuse besteht aus Recyclingkunststoff. 

6.3 Bleistifte CPV 301 

1. Die Bleistifte haben eine lösemittelfreie Lackierung. 

6.4 Textmarker CPV 301 

1. Die Textmarker haben eine lösemittelfreie Befüllung. 

6.5 Büroklebstoffe CPV 301 

1. Die Büroklebstoffe enthalten weder Lösemittel noch Formaldehyd. 

6.6 Korrekturhilfsmittel CPV 301 

1. Korrekturlacke, -bänder, -streifen und -roller sind ausschließlich wasserlöslich. 

6.7 Klarsichthüllen CPV 301 

1. Klarsichthüllen sind ausschließlich aus Pergamin, Polyethylen (PE) oder Polypropylen 
(PP). 

6.8 Klemmschienen/Verstärkungsringe CPV 301 

1. Das Material ist ausschließlich aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP). 

6.9 Heftklammern/Büroklammern/Reißnägel CPV 301  

1. Die Produkte sind aus reinem Stahl oder oberflächenverzinktem Stahl. 

2. Sie dürfen nicht vernickelt, verchromt oder vermessingt sein. 
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